
Stadt Eschweiler      Protokolldatum: 09.05.2007 
 
 
 

N i e d e r s c h r i f t 
 
über die Sitzung des Stadtrates am Mittwoch, 28.03.2007, 16.00 Uhr, im Ratssaal des Rat-
hauses, Rathausplatz 1, 52249 Eschweiler 
 
 
Anwesend vom Stadtrat: 
 
die Damen und Herren Ratsmitglieder 
 
SPD 
Bosser, 
Bündgen, 
Dickmeis, 
Gartzen, 
Gehlen, 
Heidbüchel, 
Kämmerling, 
Kendziora, 
Koch, 
Krauthausen, 
Ladwig, 
Löhmann, 
Medic, 
Noichl, 
Paul, 
Rütten, 
Scholz, 
Schultheis, 
Schyns, 
Wagner, 
Weidenhaupt, 
Weißhaupt, 
Zimmermann, 
Zollorsch, 
 
 
 

CDU 
Brief, 
Casel, 
Dittrich, 
Dondorf,  
Faschinger,  
Groß, 
Kamps, 
Kortz, 
Krauthausen, 
Lennartz, 
Peters, 
Pohl, 
Schieren, 
Schmitz, 
Stolz, 
Willms, 
 
 
 
 
Anwesend von der Verwaltung:
Herr Bgm. Bertram, 
Herr Beig. Schulze, 
Herr Beig. Knollmann, 
Herr Breuer, 
Herr Darius, 
Herr Effenberg, 
Herr Gühsgen, 
Herr Dr. Hartlich, 
Herr Jammermann, 
Herr Jopke, 
Herr Kaever, 
Herr Kaldenbach, 
Herr Kamp, 
Herr Müller, 
Herr Rehahn, 
Herr Rombach, 
Herr Schmidt, 
Herr Schreiber, 
Herr Swiechota, 
Herr Wipperfürth, 

UWG 
Müller, 
Olbrich, 
Spies, 
Waltermann, 
 
GRÜNE 
Leisten, 
Pieta, 
Schürmann bis TOP A 24, 
 
FDP 
Krieger ab TOP A 3, 
Göbbels, 
Theuer, 
 
es fehlten: 
 
 
entschuldigt: 
 
 
Schriftführer: 
Frau Baader, 
Frau Johnen, 
 
Gäste: 
Herr Henneböhl, 
Herr Zink, 
 
zur Ausbildung: 
Herr Effenberg, 
Frau Faust, 
Herr Guß, 
Herr Hermes, 
Frau Joußen, 
Frau Kohlhaas, 
Herr Rehahn, 
Herr Schümmer, 
Frau von Broich, 
Herr Yilmaz. 
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A)  Öffentlicher Teil 
 
 Bgm. Bertram eröffnete die Sitzung des Rates um 16.00 Uhr und begrüßte die Rats-

mitglieder, die Mitarbeiter der Verwaltung, die Vertreter der Presse sowie die anwe-
senden Zuhörer.  

 
 Er stellte fest, dass die Einladung zur Ratssitzung sowie die Tagesordnung frist- und 
 formgerecht zugegangen seien und die Beschlussfähigkeit des Rates gegeben sei. 
 
 Er wies darauf hin, dass während der Ratssitzung aufgrund des bereits bekannten 
 Antrages des RM Pieta Rauchverbot bestehe. 
 
 Zur Tagesordnung führte er aus, dass der jetzige Tagesordnungspunkt A 4 verscho-
 ben werden solle. Unter Tagesordnungspunkt A 3.1 würde im Anschluss an die 
 Haushaltsreden über die in der Verwaltungsvorlage 080/07 genannten Maßnahmen 
 einzeln beraten und abgestimmt. Nach Beratung über den Tagesordnungspunkt A 8.1 
 solle dann über die Haushaltssatzung insgesamt (Band I und II) mit den bis dahin 
 beschlossenen Änderungen abgestimmt werden. Im Anschluss hieran werde der  
 Tagesordnungspunkt A 4 wieder eingefügt. Diesem Änderungsvorschlag folgte der 
 Stadtrat einstimmig. Weitere Änderungswünsche zur Tagesordnung lagen nicht vor, 
 so dass die Tagesordnung in der nachstehenden Reihenfolge beraten wurde: 
 
Tagesordnung: 
 
A) Öffentlicher Teil: 
 
A 1) Fragestunde für Einwohner 
 
A 2) Genehmigung einer Niederschrift  
 
A 3) Haushaltssatzung 2007 
 

A 3.1) Erlass der Haushaltssatzung 2007 
VV-Nr. 080/07 

 
A 4) Satzung der Stadt Eschweiler über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das 

Haushaltsjahr 2007 
 VV-Nr. 049/07 
 
A 5) 2. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Esch-

weiler 
 VV-Nr. 066/07 
 
A 6) Antrag des Segelklub Eschweiler See e. V. auf Bezuschussung beim Neubau eines 

Vereinsheimes am Blausteinsee vom 02.11.2006 sowie Antrag der CDU-Fraktion 
vom 08.01.2007 

 VV-Nr. 037/07 
 
A 7) Antrag des Deutschen Kinderschutzbundes - Ortsverband Eschweiler e. V. - auf ei-

nen Zuschuss für den Kids-Klub für das Haushaltsjahr 2007 
 VV-Nr. 061/07 
 
A 7.1) Einrichtung einer Stelle für einen Diplomsozialarbeiter; 
 Antrag des Sozialdienstes Kath. Frauen vom 05.03.2007 
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A 8) Bildung von Haushaltsausgaberesten/Mittelübertragung nach NKF 
 VV-Nr. 056/07 
 
A 9) Antrag des Integrationsrates zur finanziellen Förderung eines Begegnungsfestes 
 VV-Nr. 074/07 
 
A 10) Erhöhung des Geschäftsaufwandes; 

hier: Antrag des Integrationsrates vom 08.02.2007 
VV-Nr. 075/07 

 
A 11) Weiterentwicklung des Verkehrslandeplatzes Aachen-Merzbrück 
 VV-Nr. 059/07 
 
A 12) Einrichtung weiterer offener Ganztagsschulen in Eschweiler 
 Ergebnis der Elternbefragung im Schulbezirk der KGS Dürwiß 
 VV-Nr. 041/07 
 
A 13) Einrichtung weiterer offener Ganztagsschulen in Eschweiler 
 Ergebnis der Elternbefragung im Schulbezirk der GGS Weisweiler 
 VV-Nr. 040/07 
 
A 14) Einrichtung weiterer offener Ganztagsschulen in Eschweiler 
 Ergebnis der Elternbefragung in den Schulbezirken KGS Bergrath und KGS Bohl 

VV-Nr. 012/07 
 

A 15) Wahl eines Vertreters der Städt. Realschule Patternhof in den Schulausschuss 
 VV-Nr. 038/07 
 
A 16) Besetzung des Behindertenbeirates 
 VV-Nr. 077/07 
 
A 17) Abberufung und Bestellung eines kaufmännischen Geschäftsführers für die Freizeit-

zentrum Blausteinsee GmbH 
 VV-Nr. 053/07 
 
A 18) Ordnungsbehördliche Verordnung für die verkaufsoffenen Sonntage am 01.04.2007 

im Rahmen des Frühlingsstadtfestes vom 30.03. - 01.04.2007, am 02.09.2007 im 
Rahmen des Stadtfestes mit Autoschau vom 31.08. - 02.09.2007 und am 23.12.2007 
ein verkaufsoffener Sonntag im Advent 

 VV-Nr. 031/07 
 
A 19) Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Stolberg und 

der Stadt Eschweiler zur Durchführung von Vermessungsarbeiten (Liegenschafts-
vermessungen) 

 VV-Nr. 045/07 
 
A 20) Unterrichtungspflicht des Rates gemäß § 113 Abs. 5 GO NRW 
 - Antrag der UWG-Stadtratsfraktion vom 27.12.2006 - 
 VV-Nr. 035/07 
 
A 21) Planungsangelegenheiten 
 

A 21.1 Bebauungsplan 264 - Auf dem Driesch -; 
hier: Ergebnis der öffentlichen Auslegung sowie Satzungsbeschluss 

VV-Nr. 047/07 
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A 21.2 6. Änderung des BP 18 - Robert-Koch-Straße -; 
hier: Ergebnis der öffentlichen Auslegung sowie Satzungsbeschluss 

VV-Nr. 005/07 
 
A 22) Einziehung des öffentlichen Weges Gemarkung Eschweiler, Flur 34, Nrn. 286 tlw., 

120 tlw., 376 tlw., 377 tlw. - zwischen Burgstraße und dem Eisenbahnunterführungs-
bauwerk -; 
hier: Öffentliche Bekanntmachung 

 VV-Nr. 051/07 
 
A 23) Endgültige Herstellung der Erschließungsanlage „Käthe-Kollwitz-Straße/Kurt-

Tucholsky-Straße“ im Bebauungsplangebiet Nr. 172 - Auf dem Verkeskopf - und 
Widmung für den öffentlichen Verkehr 

 VV-Nr. 078/07 
 
A 24) Anfragen und Mitteilungen 
 

A 24.1 Regelungen zur ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgaben der Finanz-
buchhaltung 

VV-Nr. 084/07 
 

 
B) Nichtöffentlicher Teil 
 
B 1) Erschließung „Patternhof“; 

hier: Abschluss eines Erschließungsvertrages zur Verlängerung des Mischwasser-
kanals 

VV-Nr. 081/07 
 
B 2) Herstellung der Erschließungsanlagen im Bereich des Bebauungsplanes K 118 - 

Kinzweiler Straße -; 
hier: Abschluss eines Erschließungsvertrages 
VV-Nr. 082/07 

 
B 3) Planungsangelegenheiten 
 

B 3.1 Projekt Auerbachstraße Ansiedlung Media/Saturn; 
hier: Projektfortführung als vorhabenbezogener Bebauungsplan 

VV-Nr. 073/07 
 
B 4) Grundstücksangelegenheiten 
 

B 4.1 Verkauf und vorherige Reservierung der Baublöcke „B“ und „C“ im Bebau-
ungsplangebiet „Ringofen“; 

 - Genehmigung einer dringlichen Entscheidung - 
VV-Nr. 027/07 

 
B 5) Personalangelegenheiten 
 

B 5.1 Ernennung einer Mitarbeiterin 
VV-Nr. 021/07 
 
B 5.2 Beförderung eines Mitarbeiters 
VV-Nr. 034/07 
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B 5.3 Beförderung eines Mitarbeiters  
VV-Nr. 054/07 

 
B 6) Anfragen und Mitteilungen 
 

B 6.1 Beschlusskontrolle 
VV-Nr. 065/07 
 

 
- - - - - 

 
 
A) Öffentlicher Teil 
 
A 1) Fragestunde für Einwohner 
 

Bgm. Bertram verlas die Fragen des Herrn Henneböhl sowie die Antworten des Ge-
schäftsführers der FAM GmbH, Herrn Zink, dazu (Anlagen 1 und 2) und wies Herrn 
Henneböhl auf sein Nachfragerecht hin. Da Herr Zink zu Tagesordnungspunkt A 11 
ebenfalls an der Sitzung teilnehmen werde, regte Bgm. Bertram an, Herr Henneböhl 
möge evtl. Nachfragen bei den Beratungen zu diesem Tagesordnungspunkt unmittel-
bar an Herrn Zink richten. 

 
A 2) Genehmigung einer Niederschrift  
 

Die Niederschrift wurde einstimmig genehmigt. 
 
A 3) Haushaltssatzung 2007 
 

Vor Beratung über die Verwaltungsvorlage zu TOP A 3) hielten die RM Gehlen, Ditt-
rich, Spies, Pieta und Theuer zunächst die Haushaltsreden der einzelnen Ratsfrakti-
onen (Anlagen 3 – 7). 
 
In der Zeit von 17.00 – 17.10 Uhr und von 17.50 – 18.00 Uhr wurde die Sitzung je-
weils für eine Sitzungspause unterbrochen. 
 
A 3.1) Erlass der Haushaltssatzung 2007 
VV-Nr. 080/07 

 
Beig. Knollmann gab zunächst zur Kenntnis, dass formalrechtlich als Einwendungen 
zu betrachtende Eingaben gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2007 nicht vor-
lägen. Hinsichtlich des vorliegenden Schreibens der IHK Aachen gab Beig. Knoll-
mann die als Anlage 8 beigefügte Stellungnahme ab.  
Im Anschluss hieran ergänzte Bgm. Bertram, dass die Stadt Eschweiler bei der IHK 
Aachen Beschwerde einreichen werde, da das Schreiben der IHK, in dem der Stadt 
eine Fehlprognose bei der Veranschlagung von Steuern unterstellt werde, allen örtli-
chen Unternehmen zugeleitet worden sei. Dies sei für die Stadt als Unternehmens-
standort schädlich, zumal die von der IHK in ihrem Schreiben genannten Daten 
schlichtweg falsch seien. 
RM Dittrich bat darum, die Beschwerde im Namen des Rates zu formulieren und den 
Fraktionsvorsitzenden in Kopie ebenfalls zuzuleiten. Dies sagte Bgm. Bertram zu. 
 
Im Anschluss hieran folgten die nachstehenden Beschlussfassungen zu den in der 
Verwaltungsvorlage Nr. 080/07 genannten Einzelmaßnahmen: 
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Teilergebnisplan Produkt 011111001 – Organisationsangelegenheiten 
Sachkonto 52917000, Bez.: Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen 
 
Der Stadtrat beschloss mit 29 Ja-Stimmen (SPD, Grüne, RM Spies, Bgm.) bei 20 
Gegenstimmen (CDU, FDP, RM Waltermann) und 2 Enthaltungen (RM Müller, RM 
Olbrich), für den vorg. Zweck Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € bereitszustellen. 
 
Teilergebnisplan Produkt 021220101 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
Sachkonto 43210900, Bez.: Benutzungsgebühren 
 
Der Stadtrat lehnte die Erhöhung des Haushaltsansatzes auf 15.000 € mit 32 Nein-
Stimmen (SPD, Grüne, UWG, Bgm.) bei 19 Ja-Stimmen (CDU, FDP) mehrheitlich ab. 
 
Teilergebnisplan Produkt 021220101 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
Sachkonto 52910100, Bez.: Kommunaler Ordnungsdienst 
 
Der Stadtrat lehnte die Erhöhung des Haushaltsansatzes auf 92.000 € mit 32 Nein-
Stimmen (SPD, Grüne, UWG, Bgm.) bei 19 Ja-Stimmen (CDU, FDP) mehrheitlich ab. 
 
Teilergebnisplan Produkt 032100101 – Grundschulen 
Sachkonto 543123410, Bez.: Sachleistungen für Sprachförderkurse 
 
Der Stadtrat lehnte die Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 15.000 € mit 
28 Nein-Stimmen (SPD, Grüne, Bgm.) bei 23 Ja-Stimmen (CDU, FDP, UWG) mehr-
heitlich ab. 
 
Teilergebnisplan Produkt 032100203 – Sonstige schulische Aufgaben 
Sachkonto 52911200, Bez.: Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen 
 
RM Gehlen beantragte, für den vorg. Zweck Haushaltsmittel in Höhe von 3.000 € be-
reitzustellen. 
 
Der Stadtrat stimmte diesem Antrag einstimmig zu. 
 
Teilergebnisplan Produkt 053100104 – Unterstützende Seniorenarbeit 
Sachkonto 53118210, Bez.: Zuschuss alternativer Wohnraum für ältere Menschen 
 
RM Spies erklärte für die UWG-Fraktion, dass man dem vorliegenden Antrag inhalt-
lich zustimmen könne unter der Voraussetzung, dass der letzte Absatz gestrichen 
werde. Hiermit erklärte sich RM Gehlen für die Antragsteller einverstanden. 
 
RM Dittrich gab bekannt, dass die CDU-Fraktion dem Antrag inhaltlich grundsätzlich 
zustimme, eine Mittelbereitstellung bereits zum jetzigen Zeitpunkt allerdings ablehne. 
 
Im Anschluss stimmte der Stadtrat der Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe 
von 10.000 € mit 35 Ja-Stimmen (SPD, Grüne, FDP, UWG, Bgm.) bei 16 Gegen-
stimmen (CDU) mehrheitlich zu. 
 
Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2007 insgesamt wurde zunächst 
zurückgestellt und erfolgte nach Behandlung aller weiteren haushaltsrelevanten Ta-
gesordnungspunkte (nach TOP A 7.1). 
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A 4) Satzung der Stadt Eschweiler über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für 
das Haushaltsjahr 2007 

 VV-Nr. 049/07 
 

RM Gehlen beantragte, den Hebesatz für die Gewerbesteuer für die Restlaufzeit des 
Haushaltssicherungskonzeptes bei 430 v. H. zu belassen. 
 
Der Stadtrat lehnte daraufhin den  nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig ab: 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) 
in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 16 des Gewerbesteuergesetzes 
(GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167) in 
der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Eschweiler in seiner Sitzung am 
28.03.2007 folgende Hebesatzsatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2007 wie 
folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer  
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) 
270 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 391 v. H. 
2 Gewerbesteuer 440 v. H. 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2007 in Kraft. 

 
 Dem vorgenannten Antrag des RM Gehlen stimmte der Stadtrat im Anschluss ein-

stimmig zu. 
 
A 5) 2. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt 

Eschweiler 
 VV-Nr. 066/07 
 

Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
Der Rat der Stadt Eschweiler beschließt die als Anlage 2 beigefügte 2. Änderungs-
satzung zur Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Eschweiler. 

 
A 6) Antrag des Segelklub Eschweiler See e. V. auf Bezuschussung beim Neubau 

eines Vereinsheimes am Blausteinsee vom 02.11.2006 sowie Antrag der CDU-
Fraktion vom 08.01.2007 

 VV-Nr. 037/07 
 

RM Dittrich beantragte, dem Segelklub Eschweiler See e.V. einen Zuschuss in Höhe 
von 140.000 € zu gewähren. 
 
Diesen Antrag lehnte der Stadtrat mit 32 Nein-Stimmen (SPD, Grüne, UWG, Bgm.) 
bei 19 Ja-Stimmen (CDU, FDP) mehrheitlich ab. 
 
Anschließend fasste der Stadtrat einstimmig den nachstehenden – in der Sitzung des 
Haupt- und Finanzausschusses am 14.03.2007 vorberatenen – Beschluss: 
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a.) Dem Segelklub Eschweiler See e. V. wird für den Neubau eines Vereinsheimes 

am Blausteinsee ein Zuschuss in Höhe von 50.000 € zur Verfügung gestellt. 
 

A 7) Antrag des Deutschen Kinderschutzbundes - Ortsverband Eschweiler e. V. - auf 
einen Zuschuss für den Kids-Klub für das Haushaltsjahr 2007 

 VV-Nr. 061/07 
 

Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf mit 35 Ja-Stimmen 
(SPD, Grüne, FDP, UWG, Bgm.) bei 16 Gegenstimmen (CDU) mehrheitlich zu: 
 
1. Der Sachstandsbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. 
 
2. Dem Deutschen Kinderschutzbund – Ortsverband Eschweiler e. V. – wird auf sei-

nen Antrag vom 25.01.2007 zum Ausgleich der nicht gedeckten Kosten – zu-
nächst bezogen auf das Schuljahr 2006/07 – ein Zuschuss in Höhe von maximal 
100.000,00 € gewährt. Die Höhe des Zuschusses wird nach Maßgabe der nach-
weislich nicht gedeckten Kosten ermittelt. Die Zuschussgewährung steht insge-
samt unter dem Vorbehalt der Nachprüfung durch die Verwaltung. 

 
3. Über die Höhe eines darüber hinausgehenden Zuschusses für Betreuungsmaß-

nahmen im Schuljahr 2007/08 hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 13.06.2007 
vor dem Hintergrund der dann feststehenden Trägerschaften an den einzelnen 
Schulen gemäß Sachverhalt zu entscheiden. 

 
A 7.1) Einrichtung einer Stelle für einen Diplomsozialarbeiter; 
 Antrag des Sozialdienstes Kath. Frauen vom 05.03.2007 
 
 Beig. Knollmann gab bekannt, dass der Antrag des Sozialdienstes Kath. Frauen 

(SKF) in der Sitzung des Sozial- und Seniorenausschusses am 27.03.2007 vorbera-
ten worden sei mit dem Ergebnis, dass der SKF bei der ARGE eine ABM-Stelle bean-
tragen könne. Der für die ABM-Maßnahme durch den SKF zu erbringende Eigenan-
teil könne gegebenenfalls in Form eines entsprechenden Zuschusses durch die Stadt 
übernommen werden, soweit der SKF den Eigenanteil nicht selbst tragen könne. 
Hierüber sei jedoch nach Abschluss des Haushaltsanzeigeverfahrens nochmals zu 
beraten.  

 
 RM Zollorsch ergänzte, dass vor einer Entscheidung über den Antrag des SKF zu-

nächst die Erörterungen zwischen dem Kreis Aachen und den freien Trägern abge-
wartet werden sollten. Durch eine Anpassung des Verteilerschlüssels der Kreisförde-
rung werde der SKF voraussichtlich von dort künftig eine höhere Fördersumme erhal-
ten als bisher. 

 
 RM Löhmann erläuterte, dass Teile des Antrages nicht der allgemeinen Beratung, 

sondern der Schuldnerberatung oder Suchtberatung zuzuordnen seien. Die Finanzie-
rung dieser Beratungsfelder werde derzeit mit dem Kreis Aachen neu verhandelt. Er-
gebnisse würden kurzfristig erwartet. Hieraus ergäben sich auch Synergieeffekte für 
die allgemeine Beratung. Als eine für alle Seiten tragfähige Alternative werde in Ab-
stimmung mit dem SKF die nachfolgende Verfahrensweise gesehen: 

 
 1. Die Ergebnisse über die Verhandlungen zwischen dem Kreis Aachen und den 
  freien Trägern über die Finanzierung werden zunächst abgewartet. 
 2. Verwaltung und SKF filtern gemeinsam mit der ARGE den Kundenkreis für die 

 allgemeine Beratung, um eine Reduzierung der Fallzahlen zu erreichen. 
 3. Der SKF soll die Fälle der allgemeinen Beratung konkretisieren. 
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 4. Der SKF soll bei der ARGE eine ABM-Stelle für die allgemeine Beratung be
 antragen. Evtl. unterstützt die Stadt den SKF hinsichtlich des Eigenanteils für 
 diese ABM-Maßnahme mit einem entsprechenden Zuschuss nach weiteren 
 Beratungen. 

 
 RM Dittrich regte an, einen Zuschuss in Höhe des Eigenanteils für die ABM-Stelle zur 

Verfügung zu stellen. 
 
 Beig. Knollmann führte aus, dass sich die Stadt nach jetzigen Erwartungen nach dem 

Abschluss des Anzeigeverfahrens nicht mehr im Haushaltssicherungskonzept befin-
de. Dann bestehe hinsichtlich solcher freiwilliger Leistungen wieder der nötige Hand-
lungsspielraum. Inzwischen sollte zunächst ermittelt werden, wie hoch der Eigenan-
teil für eine solche ABM-Stelle sein wird. 

 
 Im Anschluss an die vorstehenden Ausführungen schloss sich RM Dittrich für die 

CDU-Fraktion dem Vorschlag an, die Entscheidung über den Antrag des SKF zu-
nächst bis zum Abschluss des Haushaltsanzeigeverfahrens zurückzustellen. Die üb-
rigen Ratsfraktionen waren mit dieser Vorgehensweise ebenfalls einverstanden. 

 
 Eine Abstimmung über den vorliegenden Antrag fand daher nicht statt.  
 
 Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2007 (VV-Nr. 080/07): 
 
 Im Anschluss an diesen Tagesordnungspunkt erfolgte die Beschlussfassung über die 

Haushaltssatzung 2007 (Band I und II) insgesamt (VV-Nr. 080/07) einschließlich der 
zuvor beschlossenen Änderungen mit folgendem Ergebnis: 

 
 Der Stadtrat fasste mit 28 Ja-Stimmen (SPD, Grüne, Bgm.) bei 23 Gegenstimmen 

(CDU, FDP, UWG) mehrheitlich nachstehenden Beschluss: 
 

a) Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff), ge-
ändert durch Gesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498), beschließt der Rat der 
Stadt Eschweiler folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007, der die für die Erfüllung der Auf-
gaben der Stadt Eschweiler voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehen-
den Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszah-
lungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
Gesamtbetrag der Erträge auf 117.222.150 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 115.673.255 €

 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit 

113.513.700 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

105.889.075 €

 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investiti-
onstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

12.375.350 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investiti-
onstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

15.714.600 € 
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festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist 
wird auf 3.339.250 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von In-
vestitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.799.950 € 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird 
auf 0,-- € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genom-
men werden dürfen, wird auf 35.000.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2007 wie 
folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer  
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf 
270 v. H. 

1.2 für die Grundsteuer (Grundsteuer B) auf 391 v. H. 
2 Gewerbesteuer auf 440 v. H. 

 
Da eine besondere Hebesatzung erlassen wird, haben die Steuersätze nur dekla-
ratorischen Charakter. 
 

§ 7 
 
Im Stellenplan sind verschiedene Stellen als „künftig wegfallend (kw) oder als 
„künftig umzuwandeln“ (ku) ausgewiesen. 
 
Hieraus ergeben sich nachstehende Rechtsfolgen: 
 
Kw-Vermerk: Die Stelle kommt bei dem Ausscheiden des Stelleninhabers in 

Fortfall. 
 
Ku-Vermerk: Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers in eine 

Planstelle einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe um-
zuwandeln. 
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§ 8 
Flexible Haushaltsführung 

 
-  Sämtliche Aufwendungsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

sind gegenseitig deckungsfähig. 
 

Von der Regelung ausgenommen sind: 
• Personal- und Versorgungsaufwendungen 
• Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
• Bilanzielle Abschreibungen 
• Aufwendungen aus Kostenrechnenden Einrichtungen 
 
Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der einzelnen Positionen bleibt 
bestehen. 
 
Entsprechendes gilt für die zugehörigen Auszahlungsermächtigungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit ausgenommen der durchlaufenden Gelder. 
 

- Die Anwendung der Deckungsfähigkeiten darf nicht zu einer Minderung des 
Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. 

 
- Alle investiven Auszahlungsermächtigungen sowie die Verpflichtungsermäch-

tigungen sind gegenseitig deckungsfähig. 
 
- Mehrerträge in den Teilplänen erhöhen grundsätzlich die Aufwandsermächti-

gungen in diesen Teilplänen soweit sie keiner speziellen Zweckbindung unter-
liegen. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Mindererträge 
in den Teilplänen vermindern grundsätzlich die Aufwendungsermächtigungen 
in diesen Teilplänen. Das gleiche gilt für Mindereinzahlungen für Investitionen. 

 
- Nicht verbrauchte Aufwendungen und Auszahlungen können durch Entschei-

dung des Stadtkämmerers übertragen werden. 
 

b) Das Ergebnis der abschließenden Beschlussfassung durch den Stadtrat ist be-
züglich der aus dem Haupt- und Finanzausschuss vom 14.03.2007 an den Stadt-
rat verwiesenen Entscheidungen in die Haushaltssatzung einzuarbeiten. 

 
  
 Anschließend wurde die Sitzung in der Zeit von 19.30 Uhr – 19.50 Uhr für eine Sit-

zungspause unterbrochen. 
 
A 8) Bildung von Haushaltsausgaberesten/Mittelübertragung nach NKF 
 VV-Nr. 056/07 
 
 Der Stadtrat fasste mit 35 Ja-Stimmen (SPD, Grüne, FDP, UWG, Bgm.) bei 16 Ge-

genstimmen (CDU) mehrheitlich nachstehenden Beschluss: 
 
 Der Bildung der entsprechend beigefügter Auflistung zu übertragenden Haus-

haltsausgabereste aus dem Haushaltsjahr 2006 (kameraler Haushalt) als Ermächti-
gungsübertragung in das Haushaltsjahr 2007 (NKF-Haushalt) wird zugestimmt. 
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A 9) Antrag des Integrationsrates zur finanziellen Förderung eines Begegnungsfes-
tes 

 VV-Nr. 074/07 
 

Der Stadtrat folgte der Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses, 
Mittel in Höhe von 3.000,00 € zur Verfügung zu stellen, einstimmig. 
 

A 10) Erhöhung des Geschäftsaufwandes; 
 hier: Antrag des Integrationsrates vom 08.02.2007 
 VV-Nr. 075/07 
 

Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
Dem Antrag des Integrationsrates, eine Erhöhung des Geschäftsaufwandes (Konto: 
011110101 5492010, Seite 4, Band II, Haushaltsbuch) von 2.000,-- € auf 3.000,-- € 
vorzusehen, wird nicht entsprochen. 

 
A 11) Weiterentwicklung des Verkehrslandeplatzes Aachen-Merzbrück 
 VV-Nr. 059/07 

 
Bgm. Bertram begrüßte den Geschäftsführer der FAM GmbH, Herrn Zink, und mach-
te Herrn Henneböhl auf sein Nachfragerecht zur Einwohnerfragestunde aufmerksam. 
Herr Henneböhl verzichtete jedoch auf Nachfragen. 
 
RM Gehlen beantragte für die SPD-Fraktion, dem Beschlussvorschlag der Verwal-
tung mit folgenden Ergänzungen zuzustimmen: 
 
1. Für den Fall, dass die Inflationsrate über 3 % steigt, sind die Investitionen neu 
 zu beraten. 
2. Die Stadt Eschweiler wird ihren Investitionsanteil durch Grund und Boden ein-
 bringen und nicht durch liquide Finanzmittel. 
3. Die Perspektive für den Verkehrslandeplatz und ein anrainendes Gewerbege-
 biet sollte Gegenstand der StädteRegion sein. 
4. Die FAM GmbH muss den Vortrag der Bürgerinitiative Merzbrück schriftlich 
 bewerten. 
 
Nachdem die Fraktionen ihre jeweiligen Standpunkte zum Ausbau des Flugplatzes 
Merzbrück verdeutlicht und eingehend diskutiert hatten, führte Bgm. Bertram aus, 
dass der Flugplatz Merzbrück insgesamt Gegenstand der StädteRegion werden soll-
te. Er werde dies beim Landrat entsprechend beantragen. Soweit Lärmmessungen 
eine verschlechterte Situation für den Stadtteil St. Jöris ergeben sollten, werde er den 
Rat zu gegebener Zeit um ein Veto bitten. Um die Belastungen zu minimieren, solle 
man darauf bedacht sein, die blaue Platzrunde von St. Jöris weg zu führen. Dass er 
sich im Rahmen des Verfahrens für Letzteres einsetzen werde, sagte Herr Zink aus-
drücklich zu. Des Weiteren bestätigte Herr Zink auf entsprechende Anfrage von RM 
Olbrich ausdrücklich, dass der Flugplatz Merzbrück als Schwerpunktlandeplatz geför-
dert werde und Fördermittel daher nicht zurückgezahlt werden müssten. 
 
Anschließend fasste der Stadtrat mit 44 Ja-Stimmen (SPD, CDU, FDP, Bgm.) bei 7 
Gegenstimmen (Grüne, UWG) folgenden Beschluss: 
 
Die Ausführungen zur geplanten Verschwenkung der Start- und Landebahn des Ver-
kehrslandeplatzes Aachen-Merzbrück werden zur Kenntnis genommen. 
 
Unter dem Vorbehalt gleich lautender Beschlüsse der Gesellschafter der Flugplatz 
Aachen-Merzbrück GmbH (FAM) sowie der Bereitstellung finanzieller Beteiligungen 
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entsprechend der Gesellschaftsanteile und unter dem Vorbehalt einer Förderung des 
Landes Nordrhein-Westfalen wird 
 

der Verschwenkung der Start- und Landebahn auf dem Verkehrslandeplatz Aa-
chen-Merzbrück mit einer nutzbaren Länge von ca. 825 m bzw. 940 m um ca. 10° 
auf der Basis des Status Quo (Stand: 31.12.2004 unter Berücksichtigung eines 
Nachtflugverbotes und eines maximalen Abfluggewichtes von 3,0 t bzw. mit Ein-
zelgenehmigung von 5,7 t) zugestimmt mit folgenden Ergänzungen: 
 
1.  Für den Fall, dass die Inflationsrate über 3 % steigt, sind die Investitionen neu 
 zu beraten. 
2. Die Stadt Eschweiler wird ihren Investitionsanteil durch Grund und Boden ein-
 bringen und nicht durch liquide Finanzmittel. 
3. Die Perspektive für den Verkehrslandeplatz und ein anrainendes Gewerbege-
 biet sollte Gegenstand der StädteRegion sein. 
4. Die FAM GmbH muss den Vortrag der Bürgerinitiative Merzbrück schriftlich 
 bewerten. 

Der Vertreter der Stadt Eschweiler in der Gesellschafterversammlung der FAM GmbH 
wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung entsprechend abzustimmen. 
 

A 12) Einrichtung weiterer offener Ganztagsschulen in Eschweiler 
 Ergebnis der Elternbefragung im Schulbezirk der KGS Dürwiß 
 VV-Nr. 041/07 
 

Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
Die Stadt Eschweiler richtet unter der Voraussetzung, dass die Schulkonferenz der 
Kath. Grundschule Dürwiß (KGS Dürwiß) am 28.02.2007 den entsprechenden Be-
schluss fasst, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, vorbehaltlich der Zustimmung des 
Kreises Aachen und der Genehmigung durch die Bezirksregierung Köln, für zwei 
Gruppen den offenen Ganztagsbetrieb an der KGS Dürwiß ein. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, alle hierzu erforderlichen Schritte einzuleiten. Insbe-
sondere sind Landes- und Bundesmittel zur Mitfinanzierung der durch den offenen 
Ganztagsbetrieb entstehenden Zusatzkosten zu beantragen. 

 
A 13) Einrichtung weiterer offener Ganztagsschulen in Eschweiler 
 Ergebnis der Elternbefragung im Schulbezirk der GGS Weisweiler 
 VV-Nr. 040/07 

 
Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
Die Stadt Eschweiler richtet zum Schuljahr 2007/2008 an der Gemeinschaftsgrund-
schule Weisweiler (GGS Weisweiler), vorbehaltlich der Zustimmung des Kreises Aa-
chen und der Genehmigung durch die Bezirksregierung Köln, für zwei Gruppen den 
offenen Ganztagsbetrieb ein. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, alle hierzu erforderlichen Schritte einzuleiten. Insbe-
sondere sind Landes- und Bundesmittel zur Mitfinanzierung der durch den offenen 
Ganztagsbetrieb entstehenden Zusatzkosten zu beantragen. 
 

 
 
 
 
 



 14

A 14) Einrichtung weiterer offener Ganztagsschulen in Eschweiler 
 Ergebnis der Elternbefragung in den Schulbezirken KGS Bergrath und KGS 

Bohl 
 VV-Nr. 012/07 
 

Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
1. Das Ergebnis der Elternbefragung von November/Dezember 2006 sowie die Aus-

führungen der Verwaltung im Sachverhalt werden zur Kenntnis genommen. 
 
2. Die Stadt Eschweiler richtet zum nächstmöglichen Zeitpunkt an der Kath. Grund-

schule Bergrath (KGS Bergrath) vorbehaltlich der Zustimmung des Kreises Aa-
chen und der Genehmigung durch die Bezirsregierung Köln für max. eine Gruppe 
den offenen Ganztagsbetrieb ein. 

 
 Die Verwaltung wird beauftragt, alle hierzu erforderlichen Schritte einzuleiten. 

Insbesondere sind Landes- und Bundesmittel zur Mitfinanzierung der durch den 
offenen Ganztagsbetrieb entstehenden Zusatzkosten zu beantragen. 

 
A 15) Wahl eines Vertreters der Städt. Realschule Patternhof in den Schulausschuss 
 VV-Nr. 038/07 
 

Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
Für die Städt. Realschule Patternhof wird als beratendes Mitglied Herr Konrektor 
Günter Busch in den Schulausschuss bestellt. 

 
A 16) Besetzung des Behindertenbeirates 
 VV-Nr. 077/07 
 

Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
Die Anzahl der Mitglieder des Behindertenbeirates wird um 
 
1 Vertreter des Fördervereins für die Rehabilitation 
psychisch Kranker und Behinderter e. V. 
 
erweitert. Der Vertreter des vorg. Fördervereins nimmt mit beratender Funktion an 
den Sitzungen des Behindertenbeirates teil. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Verein mit der Bitte anzuschreiben, ein Beirats-
mitglied namentlich zu benennen. 

 
A 17) Abberufung und Bestellung eines kaufmännischen Geschäftsführers für die 

Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH 
 VV-Nr. 053/07 
 

Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
Anstelle von Herrn Dietmar Röhrig wird nunmehr Herr Heinz Rehahn zum kaufmänni-
schen Geschäftsführer der Freizeitzentrum Blaustein-See GmbH bestellt. 
 
Der Bürgermeister wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung entsprechend 
zu votieren. 
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A 18) Ordnungsbehördliche Verordnung für die verkaufsoffenen Sonntage am 
01.04.2007 im Rahmen des Frühlingsstadtfestes vom 30.03. - 01.04.2007, am 
02.09.2007 im Rahmen des Stadtfestes mit Autoschau vom 31.08. - 02.09.2007 
und am 23.12.2007 ein verkaufsoffener Sonntag im Advent 

 VV-Nr. 031/07 
 

Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf bei 1 Enthaltung (RM 
Leisten) einstimmig zu: 
 
Der als Anlage 7 beigefügten Ordnungsbehördlichen Verordnung wird zugestimmt. 

 
A 19) Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Stol-

berg und der Stadt Eschweiler zur Durchführung von Vermessungsarbeiten 
(Liegenschaftsvermessungen) 

 VV-Nr. 045/07 
 
 RM Spies regte unter Hinweis auf mögliche weitere Zusammenschlüsse bei Einfüh-
 rung der Städteregion Aachen an, die Laufzeit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
 auf die Zeit bis zum Einführungszeitpunkt der Städteregion Aachen festzulegen. Hier-
 durch solle sichergestellt werden, dass sich die Stadt Eschweiler bei Einführung der 
 Städteregion an eventuellen weiteren Zusammenschlüssen trotz der jetzt abzuschlie-
 ßenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Stolberg beteiligen könne.  
 
 Herr Schreiber führte aus, dass die vorgesehene Laufzeit der öffentlich-rechtlichen 
 Verwaltung an die Dienstzeiten der derzeitigen Leiter der Vermessungsdienststellen 
 gekoppelt sei und nach deren Ausscheiden ohnehin über eine neue Lösung nachge-
 dacht werden müsse. Im Übrigen müsse man bedenken, dass durch die interkommu-
 nale Zusammenarbeit mit der Stadt Stolberg ein schon bestehender Bürgerservice 
 gehalten werden könne, der möglicherweise bei anderen Bindungen verloren gehe. 
 
 Bgm. Bertram regte an, der Verwaltungsvorlage dennoch zuzustimmen verbunden 
 mit dem Hinweis dass sich die Stadt Eschweiler bei Einführung der Städteregion 
 überlegen möge, sich an eventuellen weiteren Zusammenschlüssen zu beteiligen. 
 
 Daraufhin stimmte der Stadtrat dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erfolgt der Abschluss der 
beigefügten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Stolberg und der 
Stadt Eschweiler zur Durchführung von Vermessungsarbeiten (Liegenschaftsvermes-
sungen). 

 
A 20) Unterrichtungspflicht des Rates gemäß § 113 Abs. 5 GO NRW 
 - Antrag der UWG-Stadtratsfraktion vom 27.12.2006 - 
 VV-Nr. 035/07 
 

Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
Dem Antrag der UWG-Stadtratsfraktion vom 27.12.2006 wird insoweit Rechnung ge-
tragen, dass im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzungen künftig der Tagesordnungs-
punkt 
 

„Unterrichtung des Rates gemäß § 113 Abs. 5 GO NRW“ 
 
fest vorgesehen wird. 
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 Bgm. Bertram wies vor Beginn der Beratungen über Tagesordnungspunkt A 21 auf 

die nach § 31 i. V. m. § 43 GO NRW zu beachtenden Mitwirkungsverbote hin. 
 
A 21) Planungsangelegenheiten 
 

A 21.1 Bebauungsplan 264 – Auf dem Driesch -; 
 hier: Ergebnis der öffentlichen Auslegung sowie Satzungsbeschluss 
VV-Nr. 047/07 

 
Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
I. Die Stellungnahmen der Öffentlichkeit gemäß § 3 Baugesetzbuch (BauGB) wer-

den nach Maßgabe der Verwaltungsvorlage abgewogen. (Anlage 1) 
 
II. Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange bzw. Behörden gemäß § 3 

und § 4 BauGB werden nach Maßgabe der Verwaltungsvorlage abgewogen. (An-
lage 2) 

 
III. Die sonstigen öffentlichen und privaten Belange werden entsprechend der Ver-

waltungsvorlage und der Planbegründung gewürdigt. 
 
IV. Der Bebauungsplan 264 - Auf dem Driesch - (Anlage 3) wird gemäß § 10 Abs. 1 

BauGB als Satzung beschlossen und die Begründung (Anlage 5) als Abschluss-
begründung hierzu. 

 
A 21.2 6. Änderung des BP 18 - Robert-Koch-Straße -; 

hier: Ergebnis der öffentlichen Auslegung sowie Satzungsbeschluss 
VV-Nr. 005/07 

 
Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
1. Die Stellungnahmen der Öffentlichkeit werden nach Maßgabe der Verwaltungs-

vorlage abgewogen (Anlage 1). 
 
2. Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

werden nach Maßgabe der Verwaltungsvorlage abgewogen (Anlage 2). 
 
3. Die sonstigen öffentlichen und privaten Belange werden entsprechend der Ver-

waltungsvorlage und der Planbegründung gewürdigt. 
 
4. Die 6. Änderung des Bebauungsplans 18 - Robert-Koch-Straße - (Anlage 3) wird 

gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen und die Begründung (Anlage 4) 
als Abschlussbegründung hierzu. 

 
A 22) Einziehung des öffentlichen Weges Gemarkung Eschweiler, Flur 34, Nrn. 286 

tlw., 120 tlw., 376 tlw., 377 tlw. – zwischen Burgstraße und dem Eisenbahnunter-
führungsbauwerk -; 

 hier: Öffentliche Bekanntmachung 
 VV-Nr. 051/07 

 
Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
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Die Verwaltung wird beauftragt, die Einziehung des öffentlichen Weges Gemarkung 
Eschweiler, Flur 34, Nrn. 286 tlw., 120 tlw., 377 tlw. – zwischen Burgstraße und dem 
Eisenbahnunterführungsbauwerk – gemäß § 7 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.1995 (GV NRW S. 1028), in der jeweils geltenden Fassung, zu veranlas-
sen. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung (Anlage 1) und ein Lageplan (Anlage 2) sind Be-
standteil des Beschlusses. 
 

A 23) Endgültige Herstellung der Erschließungsanlage „Käthe-Kollwitz-Straße/Kurt-
Tucholsky-Straße“ im Bebauungsplangebiet Nr. 172 - Auf dem Verkeskopf - und 
Widmung für den öffentlichen Verkehr 

 VV-Nr. 078/07 
 

Der Stadtrat stimmte dem nachstehenden Beschlussentwurf einstimmig zu: 
 
1. Die im rechtswirksamen Bebauungsplan Nr. 172 – Auf dem Verkeskopf - ausge-

wiesene Erschließungsanlage „Käthe-Kollwitz-Straße/Kurt-Tucholsky-Straße“ 
(Gemarkung Dürwiß, Flur 4, Flurstücke 1023, 1024, 1240 tlw., 1026 und 1090) ist 
gemäß § 8 der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der 
Stadt Eschweiler vom 30.03.1990 in der derzeit geltenden Fassung endgültig 
hergestellt. 

 
Damit unterliegen die durch die vorgenannte Erschließungsanlage erschlossenen 
Grundstücke der Erschließungsbeitragspflicht gemäß § 133 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 2 Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414) in der derzeit gültigen Fassung. 
 

2. Durch den rechtswirksamen Bebauungsplan Nr. 172 – Auf dem Verkeskopf – sind 
die Grundstücke Gemarkung Dürwiß, Flur 4, Flurstücke 1023, 1024, 1240 tlw., 
1026 und 1090, die der Erschließungsanlage „Käthe-Kollwitz-Straße/Kurt-
Tucholsky-Straße“ dienen, als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt worden. 

 
Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NRW) in der derzeit gültigen Fassung wird die vorgenannte Erschlie-
ßungsanlage für den öffentlichen Verkehr gewidmet. 
 
Die Kurt-Tucholsky-Straße und die Käthe-Kollwitz-Straße, Gemarkung Dürwiß, 
Flur 4, Flurstücke 1023, 1024, 1240 tlw. und 1026 tlw. werden als öffentliche Ver-
kehrsfläche (Gemeindestraße) gewidmet. 
 
Der Verbindungsweg zwischen der Kurt-Tucholsky-Straße und der Käthe-
Kollwitz-Straße, Gemarkung Dürwiß, Flur 4, Flurstück 1090 und der Verbin-
dungsweg in östlicher Verlängerung des Verbindungsweges zwischen der Kurt-
Tucholsky-Straße und der Käthe-Kollwitz-Straße, Gemarkung Dürwiß, Flur 4, 
Flurstück 1026 tlw. werden als öffentliche Verkehrsfläche (Rad- und Fußweg) ge-
widmet. 
 
Mit der öffentlichen Bekanntmachung wird die Widmung wirksam. 
 
Die vorstehenden Beschlüsse sind öffentlich bekannt zu machen; der Beschluss 
zu 1. gemäß § 52 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der derzeit gültigen Fassung und der Beschluss zu 2. mit Rechtsbe-
helfsbelehrung. 
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A 24) Anfragen und Mitteilungen 
 

A 24.1 Regelungen zur ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgaben der Fi-
nanzbuchhaltung 

 VV-Nr. 084/07 
 
 Bgm. Bertram wies auf den Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes hin und er-
 klärte, die Verwaltung werde dem Hinweis folgen und die Dienstanweisung zunächst 
 bis zum 30.06.2007 befristen. 
 

Daraufhin nahm der Stadtrat den nachstehenden Beschlussentwurf zur Kenntnis: 
 
Die als Anlagen beigefügten Dienstanweisungen 
 
a.) Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung (Anlage 1) 
b.) Dienstanweisung über die Zahlungsabwicklung (Anlage 2) 
c.) Dienstanweisung über dezentrale Aufgaben der Zahlungsabwicklung (Anlage 3) 
 
sowie die Verfügungen des Bürgermeisters bzgl. „Verfahren zur Stundung, Nieder-
schlagung oder Erlass von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geldforderun-
gen der Stadt Eschweiler“ und „Aussetzung der Vollziehung von Steuern, Gebühren, 
Beiträgen und sonstigen Geldforderungen der Stadt Eschweiler“ werden zur Kenntnis 
genommen. 
 

 A 24.2) Lärmschutzbeirat Flugplatz Merzbrück 
 
 Bgm. Bertram gab zur Kenntnis, dass die Bürgerinitiative Merzbrück darum gebeten 
 habe, ein Mitglied in den Lärmschutzbeirat entsenden zu dürfen. Ein freier Sitz im 
 Lärmschutzbeirat stehe noch zur Verfügung. Er rege daher an, der Bitte nachzukom-
 men. Hiermit waren alle Ratsvertreter einverstanden. 
 
 A 24.3) Abschreibungen im Bereich Abwasserbeseitigung 
 
 RM Spies bat Herrn Beig. Knollmann um Stellungnahme hinsichtlich des Umgangs 
 mit der Festsetzung der Abschreibungsbeträge im Bereich Abwasserbeseitigung und 
 daraus evtl. resultierenden Änderungen bei den Gebühren. 
 
 Beig. Knollmann verwies auf gesetzliche Vorgaben und erläuterte, dass es sich bei 
 den abgesenkten bilanziellen Abschreibungsbeträgen zunächst um eine Prognose 
 handele, die sich erst mit der geprüften Bilanz festige. Erst danach sei eine neue Ge
 bührenkalkulation sinnvoll, die im Übrigen im Bereich der Abwasserbeseitigung im
 mer zu Beginn des Jahres erstellt werde. 
 
Weitere Anfragen und Mitteilungen lagen nicht vor. Bgm. Bertram schloss daher den öffentli-
chen Teil der Sitzung um 20.50 Uhr. Die Ratssitzung wurde für eine Sitzungspause bis 21.05 
Uhr unterbrochen.  
 
 
 
 
 
 






































































